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BESCHLÜSSE SACHSTANDSBERICHTE 
BESCHLUSS (A1) 

 

Betreff: Beste Schulbildung für Sachsen – heute, morgen und 
übermorgen 
 

Der Landesparteitag beschließt: 
 
Bildung ist die soziale Frage des 21. Jahrhunderts. Das Bildungs-

niveau entscheidet über die Zukunfts- und Aufstiegschancen 
eines jeden in unserer Gesellschaft. Bildung beginnt im Eltern-
haus, ist aber auch eine gesamtgesellschaftliche Daueraufgabe: 
Schule, Familie, staatliche und private Institutionen sind dabei 

genauso in der Pflicht wie jeder Einzelne. Die Sächsische Union 
will, dass alle Sachsen unabhängig von ihrer sozialen Stellung 
und Herkunft die bestmögliche Bildung und eine intensive För-

derung ihrer individuellen Stärken erhalten. Denn: Bildungschan-
cen bedeuten Lebenschancen! Gleichzeitig ist die Leistungsfä-
higkeit unseres Bildungssystems eine der bestimmenden Kenn-

größen, um sich im globalen Wettbewerb erfolgreich zu behaup-
ten und Wachstum und Wohlstand zu sichern. Die Sächsische 
Union setzt deshalb auch zukünftig alles daran, unser erfolgrei-
ches sächsisches Bildungssystem qualitativ weiter zu entwickeln 

und zukunftsfest zu machen.   
 

1. Wir stehen für den Erhalt und den Ausbau des leistungs-

fähigen sächsischen Schulsystems sowohl in den Bal-
lungszentren als auch im ländlichen Raum. Um den regio-
nal unterschiedlich verlaufenden demografischen Wandel 

zu gestalten, müssen neue Wege beschritten werden. Wir 
wollen das Netz qualitativ hochwertiger und wohnortna-
her Schulen stabilisieren und weitere Schulschließungen 
im ländlichen Raum vermeiden. Dafür werden wir Mög-

lichkeiten für die Einführung jahrgangsübergreifenden 
Unterrichts an kleinen Grundschulen, für die Bildung von 
Zweckverbänden mehrerer Kommunen, für Abweichun-

gen bei Zügigkeiten und Mindestschülerzahlen an den 
Oberschulen (Bildung von Verbundschulen) schaffen. Die 
Schulnetzplanung bei den berufsbildenden Schulen soll 

regional besser abgestimmt und die Finanzhilfen des Frei-
staates Sachsen zur Unterstützung der Städte und Ge-
meinden beim Schulhausbau auf dem bestehenden hohen 
Niveau fortgeführt werden. 

 
Die erforderlichen Anpassungen des sächsischen Schul-
gesetzes werden wir in der kommenden Legislaturperiode 

auf den Weg bringen. Neben der gesetzlichen Veranke-
rung der Inklusion sollen dabei insbesondere neue Rege-
lungen zur Sicherung der Schulen im ländlichen Raum 

aufgenommen werden. 

 

 
Sachstandsbericht: 
Siehe Anlage 1 
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2. Wichtige Grundlage für die von uns angestrebte maßvolle 

Weiterentwicklung des sächsischen Schulsystems sind 
seine traditionellen Stärken wie Leistungsorientierung 

und Chancengerechtigkeit. Das hohe Leistungsniveau der 
Schüler in allen Regelschularten wollen wir deshalb aus-
bauen und den Anteil der Schüler ohne Abschluss weiter 

senken. Zur Sicherung des Fachkräftenachwuchses stehen 
wir weiterhin zum starken Fokus auf MINT-Fächer und 
Fremdsprachen an den sächsischen Schulen und werden 

diesen qualitativ weiter ausbauen.  
 
3. Die Absicherung des Unterrichts hat für die Sächsische 

Union höchste Priorität. Wir unterstützen die Maßnah-

men zur Sicherstellung der Lehrerversorgung in Stadt und 
Land. Auf den Anstieg der Schülerzahlen bis zum Jahr 
2020 werden wir durch Einstellung junger Lehrer in aus-

reichender Anzahl rechtzeitig reagieren. Die Zahl der Leh-
rerstellen soll im Jahr 2020 dem dann geltenden Niveau 
der westdeutschen Flächenländer zuzüglich eines Quali-

tätszuschlages von fünf Prozent entsprechen.  
 

Neben der allgemeinen Werbung für den Lehrerberuf 
muss sichergestellt werden, dass mehr Lehramts-

Studienanfänger vor allem in den schon heute am stärks-
ten gesuchten Fächerkombinationen und Schulartformen 
studieren. 

 
Die Tätigkeit als Lehrer im ländlichen Raum soll attrakti-
ver werden. Wir wollen die Schulträger in die Lage verset-

zen, im Zusammenspiel mit Schulaufsicht und den Schul-
leitungen, Lehramtsstudierende schon im Laufe ihres 
Studiums an einen Standort zu binden. 

 

4. Die Sächsische Union setzt sich dafür ein, dass der Frei-
staat Sachsen den gemeinsam mit anderen Ländern initi-
ierten Weg zu mehr Vergleichbarkeit bei den Bildungsab-

schlüssen sowie gemeinsamen Abschlussprüfungen, wie 
beim 6-Länder-Abitur, fortsetzt. Qualitätseinbußen bei 
den Abschlüssen sind dabei strikt zu vermeiden. Im Rah-

men der sächsischen Präsidentschaft der Kultusminister-
konferenz soll das Thema Mobilitätssicherung ein 
Schwerpunkt sein. 

 

5. Wir setzen uns für den weiteren qualitativen Ausbau von 
Ganztagsangeboten insbesondere zur individuellen För-
derung an den allgemeinbildenden Schulen ein. Angebote 

wie Übungs- und Vertiefungsstunden, Hausaufgabenbe-
treuung oder Sozialkompetenztraining in Kooperation mit 
außerschulischen Partnern haben sich bewährt und soll-
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ten qualitativ weiter verbessert werden. Davon können 
insbesondere Kinder aus Familien mit Migrationshinter-
grund profitieren. Die Initiative der Bundesregierung zur 
kulturellen Bildung unterstützen wir. Ganztagsangebote 

sollen ausgebaut werden, um noch besser die individuel-
len Stärken jedes Schülers fördern zu können. Einen be-
sonderen Fokus wollen wir auf die Förderung im Bereich 

Mathematik sowie bei der fremdsprachlichen Bildung le-
gen. Die erfolgreichen Konzepte zur Behebung von Defizi-
ten auf dem Gebiet des Lesens und der Rechtschreibung 

wollen wir dahingehend übertragen. 
 
6. Die Sächsische Union spricht sich für eine Weiterentwick-

lung Beruflicher Schulzentren zu Kompetenzzentren aus, 

wozu die rechtlich-organisatorischen Rahmenbedingun-
gen zu schaffen und Schulträger, Unternehmen und 
Kammern entsprechend einzubinden sind. Die Stärkung 

des dualen Systems der Berufsausbildung hat für uns 
oberste Priorität. Außerdem setzen wir uns im Sinne der 
Verstärkung der frühzeitigen Berufsorientierung für eine 

noch bessere Kooperation von Oberschulen, berufsbil-
denden Schulen und Unternehmen ein. 

 
7. Anfang der 1990er Jahre hat die Sächsische Union gegen 

den Widerstand der Opposition im Sächsischen Landtag 
das Recht auf Gründung von Schulen in freier Träger-
schaft gesetzlich verankert. Durch ihre positive Entwick-

lung fühlen wir uns in dieser Entscheidung bestätigt. Die 
Schulen in freier Trägerschaft sind ein unverzichtbares 
Angebot und eine Bereicherung der sächsischen Schul-

landschaft. Viele Innovationen im Bildungssektor kom-
men von hier. In der kommenden Legislaturperiode stre-
ben wir deshalb eine Novellierung des Gesetzes über 
Schulen in freier Trägerschaft an. Dabei soll neben einer 

Anpassung der Regelungen zur Höhe der Sachkostenzu-
schüsse auch eine Überprüfung und gegebenenfalls An-
passung der weiteren Regelungen zur Ersatzschulfinan-

zierung im Lichte der für den 15. November 2013 avisier-
ten Entscheidung des Sächsischen Verfassungsgerichts-
hofs erfolgen. 

 
Wir wollen Möglichkeiten prüfen, den Schulen mehr Eigenver-
antwortung zur Regelung ihrer eigenen Angelegenheiten zu ge-
ben. Die Schulleitungen und Kollegien sind bereit, ihre Verant-

wortung und Kompetenz in Bildungs- und Erziehungsfragen auch 
vor Ort einzubringen.  
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BESCHLUSS (A2) 

 
Betreff: Grenzkriminalität wirksam bekämpfen – 10 Punkte für 
ein sicheres Sachsen 

 
Der Landesparteitag beschließt: 
 
Innere Sicherheit und ein moderner Rechtsstaat sind unverzicht-

bare Voraussetzungen einer funktionierenden Gesellschaft. Die 
Gewährleistung von Sicherheit schafft Freiheit, Lebensqualität 
und Wohlstand. Die Menschen erwarten daher zu Recht, dass alle 

gesellschaftlichen Akteure zusammen eine solide Präventionsar-
beit leisten und Polizei und Justiz eine konsequente Strafverfol-
gung betreiben. Dies gilt sowohl für den städtischen wie auch 

den ländlichen Raum.  
 
Ein Garant hierfür ist die sächsische Polizei. Die Bediensteten der 
sächsischen Polizei haben in der Vergangenheit auch unter 

schwierigsten Bedingungen hervorragende Arbeit geleistet. Die 
Arbeit der sächsischen Polizisten genießt in der Bevölkerung 
größte Anerkennung und höchstes Vertrauen, was sich auch in 

den Umfragen widerspiegelt.  
 
Die grenzüberschreitende Kriminalität ist trotz unbestreitbarer 

Erfolge hoch und ist im gesamten Freistaat spürbar. Besonders 
betroffen davon ist der grenznahe Raum. 
 
Der Rauschgift- und Beschaffungskriminalität wollen wir weiter 

entschieden entgegen treten. Dabei sind wir sowohl in den Städ-
ten als auch im Grenzraum auf dem richtigen Weg.  
 

Die gute Zusammenarbeit mit der polnischen und tschechischen 
Polizei, z.B. der Informationsaustausch über die Gemeinsamen 
Zentren in Swiecko und Petrovice oder die Gemeinsamen Ermitt-

lungsgruppen „Neiße“ und „Elbe“ stehen hierfür beispielhaft ge-
nau so wie das Pilotprojekt gemeinsamer uniformierter Streifen 
der Bundespolizei und der sächsischen Polizei auf den BAB A 17 
und 4  als Bestandteil effizienter Bekämpfung von Kriminalität im 

grenznahen Raum.  
 
Auch die Zusammenarbeit der sächsischen Polizei mit Bundespo-

lizei und Zoll funktioniert auf hohem Niveau. 
 
Die Sächsische Union setzt sich für folgendes ein: 

 
1. Die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität 

ist eine gesamtdeutsche Aufgabe. Hierfür muss deshalb 
größtmögliche Unterstützung durch den Bund erfolgen. 

Wir setzen uns gegenüber dem Bund dafür ein, dass Bun-
despolizei, Zoll und BKA in der Bekämpfung der grenz-

 
 
Sachstandsbericht: 
Siehe Anlage 1 

Siehe Anlage 2 
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überschreitenden Kriminalität noch stärker ihren Aufga-
benschwerpunkt suchen und gemeinsam mit der sächsi-
schen Polizei sich diesen Herausforderungen stellen. 

 

2. Wir wollen eine stärkere Präsenz der Landespolizei im 
Grenzgebiet. In diesem Zusammenhang soll auch der ge-
zielte Einsatz von geschlossenen Einheiten erfolgen. Die 

Wiedereinführung der Grenzkontrollen wollen wir nicht. 
Wir werden, unter Beachtung des Schengener Abkom-
mens, besonderes Augenmerk auf die Kontrollen der Zu-

fahrtswege zu den Grenzen legen.  
 
3. Wir brauchen eine noch engere Abstimmung der sächsi-

schen Polizei mit Zoll und Bundespolizei über Streifen- 

und Einsatzbereiche, um so eine höhere Dichte der Prä-
senz von Sicherheitskräften zu erreichen.  

 

4. Wir wollen noch stärker über die Gefahren von Drogen 
und Rauschmitteln aufklären. Gerade bei Jugendlichen 
fehlen häufig die Kenntnisse über die Gefahren und dras-

tischen Folgen des Rauschmittelkonsums. Prävention in 
Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort, wie z.B. Kommu-
nen und der Wirtschaft, bleibt ein wichtiger Faktor bei der 
Bekämpfung der Drogenkriminalität. Wir wollen uns da-

her zusammen mit den Bildungseinrichtungen und den 
Trägern der Jugendhilfe für ein Aktionsprogramm gegen 
Drogen- und Rauschmittelmissbrauch einsetzen. 

 
5. Polizeiliche Bekämpfungskonzeptionen zur grenzüber-

schreitenden Kriminalität müssen ständig evaluiert und 

fortgeschrieben werden um den objektiven Gegebenhei-
ten bei der Bekämpfung der  grenzüberschreitenden Kri-
minalität Rechnung zu tragen.  

 

6. Wir wollen die Bekämpfung der grenzüberschreitenden 
Kriminalität weiter optimieren durch Intensivierung und 
Ausbau der bestehenden polizeilichen Zusammenarbeit 

mit unseren tschechischen und polnischen Nachbarn. Da-
zu gehören die länderübergreifenden gemeinsamen 
Fahndungsgruppen Elbe und Neiße genauso sowie bei-

spielsweise das etablierte Zentrum für die grenzübergrei-
fende Zusammenarbeit in Petrovice.  

 
7. Wir setzen uns für eine Fortschreibung der bestehenden 

deutsch-tschechischen und deutsch-polnischen Polizei-
verträge ein. Wir wollen die gemeinsame Ausbildung mit 
den polnischen und tschechischen Polizeien weiter inten-

sivieren.  
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8. In Sachsen werden wir die Voraussetzungen schaffen, 
dass die Verurteilung von Wiederholungstätern, juristisch 
beschleunigt wird. Wir setzen uns dafür ein, in Gesprä-
chen mit den Behörden der Nachbarländer die grenzüber-

schreitende Zusammenarbeit auszubauen und die Rechts-
lage – wo nötig – besser aufeinander abzustimmen. So 
soll insbesondere die Beschleunigung von Rechtshilfeer-

suchen und des justiziellen Informationsaustausches vo-
rangebracht werden. 

 

9. Wir wollen die Entlastung der Polizei von vollzugsfremden 
Aufgaben prüfen. Dies betrifft beispielsweise die Beglei-
tung von Schwerlasttransporten. 

 

10. Wir werden uns außerdem dafür einsetzen, dass alle Au-
tomobilhersteller wirksame Sicherungssysteme und Weg-
fahrsperren in ihre Fahrzeuge einbauen, um dem Kfz-

Diebstahl wirksam entgegenzuwirken. 
 

BESCHLUSS (A3) 

 
Betreff: Zukunftssicherungsfonds ausbauen 
 
Der Landesparteitag beschließt: 

 
Die Sächsische Union setzt sich dafür ein, dass Investitionen in 
den Bereichen Infrastruktur, Bildung und Wissenschaft unabhän-

giger von konjunkturellen Schwankungen werden. Deshalb soll 
der Zukunftssicherungsfonds ausgebaut und finanziell verstetigt 
werden. Für Projekte, die für die Zukunft des Freistaates und sei-

ner Kommunen von zentraler Bedeutung sind, muss Vorsorge 
getroffen werden. 
 
Mit dem Doppelhaushalt 2013/14 wurde durch die Regierungs-

fraktionen des Sächsischen Landtages der Zukunftssicherungs-
fonds Sachsen gegründet. Damit können wir schon jetzt sicher-
stellen, dass in den Jahren 2015 und 2016 jeweils 50 Mio. € für 

den Schulhausbau, 10 Mio. € für die Digitale Offensive Sachsen 
und 10 Mio. € für den Krankenhausbau investiert werden kön-
nen. 

 
Die kommunale Ebene kann sich an diesem Fonds beteiligen. 
Auch Gemeinden und Landkreise leiden teilweise unter der 
schwankungsabhängigen Finanzierung von Infrastrukturprojek-

ten.  
 
Der Zukunftssicherungsfonds ist inhaltlich um die demogra-

fiebedingten Herausforderungen, vor denen die kommunale Fa-
milie steht, zu erweitern. 
 

 

 
Sachstandsbericht: 
Siehe Anlage 1 
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BESCHLUSS (A6) 

 
Betreff: Sicherung der Schulstandorte im ländlichen Raum 
 

Der Landesparteitag beschließt: 
 
Die Sächsische Union begrüßt und unterstützt die Initiative der 
Kultusministerin und des Umwelt- und Landwirtschaftsministers, 

durch die Änderung des Sächsischen Schulgesetzes und durch ein 
Moratorium gegen neue Mitwirkungsentzugsverfahren die 
Schulstandorte im ländlichen Raum auch bei rückläufigen Schü-

lerzahlen langfristig zu sichern. 
 

 
 
Sachstandsbericht: 
Siehe Anlage 1 

 

BESCHLUSS (A7) 

 
Betreff: Sicherung von Schulen im ländlichen Raum 
 
Der Landesparteitag beschließt: 

 
1. Zum Erhalt einer flächendeckenden und wohnortnahen 

Schulstruktur ist in der nächsten Legislaturperiode das Schul-

gesetz so anzupassen, dass kleine Grund- und Oberschulen 
im ländlichen Raum langfristig gesichert sind. Damit wird 
auch die Attraktivität des ländlichen Raums für Familien und 

Unternehmen gewährleistet. 
 
2. Bis zum Inkrafttreten der Änderung des Schulgesetzes wird 

das bestehende Moratorium für Mitwirkungsentzugverfahren 

für Oberschulen durch den Sächsischen Landtag verlängert 
und auf Grundschulen im ländlichen Raum erweitert. Dies si-
chert eine ebenso hohe Bildungsqualität im ländlichen Raum 

wie in den kreisfreien Städten. Gleichzeitig gewährleistet es 
ein Bildungsangebot, das auch den Begabungen der Schüle-
rinnen und  Schüler im ländlichen Raum auf hohem Niveau 

Rechnung trägt. 
 

 

 
Sachstandsbericht: 
Siehe Anlage 1 

 

BESCHLUSS (A11) 

 

Betreff: Sicherstellung und Weiterentwicklung der Verbundnetz-
gas AG in Leipzig 
 

Der Landesparteitag beschließt: 
 
Die Sächsische Union bekennt sich zur Verbundnetzgas AG als 
wichtiges Unternehmen in der Region Mitteldeutschland. 

 

 

 
Sachstandsbericht: 
Siehe Anlage 1 
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BESCHLUSS (A12) 

 
Betreff: Sächsische Wirtschaftspolitik ist Mittelstandspolitik 
 

Der Landesparteitag beschließt: 
 
Der Mittelstand ist das Rückgrat der sächsischen Wirtschaft. In 
Sachsen sind 99 Prozent aller Betriebe kleine und mittlere Un-

ternehmen. Mittelständische Unternehmen zeichnen sich durch 
ihre Stabilität und Flexibilität aus. Sie sind beweglicher und dy-
namischer als Großunternehmen, sie können bei ihrer Produkt- 

und Technologieentwicklung näher am Kunden sein und sind 
somit im Ergebnis innovativer. Wir wollen daher den Mittelstand 
weiter stärken. Die Mittelständler sollen aus sich heraus, über 

sich hinaus wachsen. Zudem wollen wir Unternehmensnachfol-
gen, Existenzgründungen und unternehmerisches Wachstum 
durch zusätzliche Maßnahmen, auch mit Unterstützung regiona-
ler Banken, ermöglichen und fördern. 

 
1. Innovation  

 

Wir haben eine staatlich finanzierte Grundlagenforschung, die 
sich am internationalen Niveau orientiert und die technologische 
Weiterentwicklung Sachsens und Deutschlands sichert. Wir set-

zen auf den wissenschaftlich denkenden Unternehmer und den 
unternehmerisch denkenden Wissenschaftler. Dazu ist eine noch 
gezieltere Förderung von Forschung und Entwicklung und die 
konsequente Ausrichtung auf eine Erhöhung der Innovationskul-

tur notwendig. Sachsen ist eine der innovativsten Regionen in 
Europa. Aber der Mittelstand weist noch Potentiale auf, die es zu 
heben gilt. Das lässt sich statistisch belegen. Im sächsischen Ver-

arbeitenden Gewerbe betreiben 11% der kleinen und mittleren 
Unternehmen Forschung und Entwicklung. Ihr Anteil am Gesam-
tumsatz der Industrie ist allerdings mehr als doppelt so hoch, er 

liegt bei 23%. Es ließen sich Umsatz und Beschäftigung in der 
sächsischen Industrie deutlich steigern, wenn der Anteil for-
schender Unternehmen weiter erhöht werden könnte. Deshalb 
müssen wir den forschenden Mittelstand weiter mit Beratung, 

Beihilfen, Wissenstransfer, Netzwerkinitiativen und einer exzel-
lenten Wissenschafts- und Forschungslandschaft unterstützen. 
Wichtiger als finanzielle Unterstützung allein ist dabei die unbü-

rokratische Vernetzung unseres Mittelstands und unserer For-
schungslandschaft durch eine unternehmerisch agierende Inno-
vationsagentur. 

 
2. Internationalisierung 

 
Wir brauchen mehr Unternehmen, die in Sachsen daheim und in 

der Welt zuhause sind. Es gilt, den Exportanteil an der sächsi-
schen Wertschöpfung zu erhöhen. Er liegt in der Industrie derzeit 

 
 
Sachstandsbericht: 
Siehe Anlage 1 

Siehe Anlage 2 
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bei rund 35 %. Unser Ziel muss es aber sein, die rund 50% von 
Bayern, Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz zu erreichen. 
Die Globalisierung verschärft den Wettbewerb weiter. Es ist da-
her wichtig, den Wirtschaftsstandort Sachsen überzeugend zu 

präsentieren. Das ist Aufgabe der Politik, der Wirtschaftsförde-
rung und von Verbundinitiativen und Unternehmerverbänden. 
Zugleich hat die verbesserte Anbindung Sachsens per Flug und 

Bahn höchste Priorität und müssen hier innovative Lösungen 
erarbeitet werden. Die sehr gute Straßeninfrastruktur im Frei-
staat wollen wir erhalten und für einen maßvollen Ausbau sor-

gen, der der tatsächlichen Entwicklung des Freistaats entspricht. 
 

3. Vernetzung 
 

Vernetzung ist der Schlüssel zu Wachstum und Innovation. Sach-
sen hat tragende Netzwerke aufgebaut. Wir streben die verlässli-
che Förderung von Unternehmens- und Forschungsnetzwerken 

an. Diese helfen die Kleinteiligkeit unserer Wirtschaft zu über-
winden. Sie stärken den Mittelstand gegenüber internationalen 
Konkurrenten. Für die Unterstützung der Vernetzung von Unter-

nehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen benötigen 
für eine klare und nachvollziehbare Netzwerkstrategie mit klaren 
Konditionen. Ziel ist es, dass diese branchenspezifischen Netz-
werke durch unsere finanzielle und ideelle Anschubförderung so 

dynamisch wachsen, dass sie sich selbst finanzieren können. 
 

4. Fachkräftebedarf sichern 

 
Wir wollen alles dafür tun, damit der Fachkräftebedarf gedeckt 
werden kann. Wir wollen dafür sorgen, dass jeder Jugendliche, 

der unsere Schulen verlässt, auch ausbildungsreif ist. Unser Ziel 
ist es, die Potentiale Älterer zu erschließen und den Jugendlichen 
eine Chance zu geben, die als Schulabbrecher bisher auf dem 
Arbeitsmarkt keine Chance hatten. Zugleich wollen wir durch 

eine gelebte Willkommenskultur in unseren Unternehmen deren 
Fähigkeit zur Internationalisierung stärken. 
 

5. Steuerliche Forschungsförderung 
 
Die Sächsische Union unterstützt die Einführung der steuerlichen 

Forschungsförderung in Deutschland. Bei der Ausgestaltung set-
zen wir uns für eine Lösung ein, die den Unterschieden zwischen 
den alten und neuen Bundesländern gerecht wird. Differenzierte 
Fördersätze sind dazu notwendig. 
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BESCHLUSS (A14) 

 
Betreff: Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge 
 

Der Landesparteitag beschließt: 
 
Die Sächsische Union setzt sich für die Rücknahme der Vorfällig-
keit der Sozialversicherungsbeiträge zum schnellstmöglichen 

Zeitpunkt ein. 
 

 
 
Sachstandsbericht: 
Siehe Anlage 1 

Siehe Anlage 2 

 

BESCHLUSS (A16) 

 
Betreff: Stärkung der Schulsozialarbeit 
 

Der Landesparteitag beschließt: 
 
Die Sächsische Union spricht sich für eine bedarfsgerechte Stär-
kung der Schulsozialarbeit aus. 

 

 
 
Sachstandsbericht: 
Siehe Anlage 1 

 

BESCHLUSS (A17) 

 

Betreff: Sächsische Landeshymne 
 
Der Landesparteitag beschließt: 

 
Der Landesvorstand der Sächsischen Union wird aufgefordert, zu 
prüfen, ob der Freistaat Sachsen eine sächsische Landeshymne 
einführen sollte und welche Fassung einer Landeshymne gege-

benenfalls vorzuziehen ist. Er soll insbesondere das Lied „Gott 
segne Sachsenland“ berücksichtigen. 
 

 

 
Stellungnahme: 
Der Landesvorstand 

verständigte sich in 

seiner Sitzung am 

17.03.2014 darauf, 

sich mit dem Thema 

des Antrages im vier-

ten Quartal 2014 er-

neut zu beschäftigen. 

 

BESCHLUSS (A18) 

 
Betreff: Stärkung der Mitwirkung von Senioren auf kommunaler 
Ebene 

 
Der Landesparteitag beschließt: 
 

Die Sächsische Union fordert die Sächsische Staatsregierung auf, 
in Zusammenarbeit mit der kommunalen Ebene, darauf hinzu-
wirken, dass Seniorinnen und Senioren in Angelegenheiten auf 

kommunaler Ebene, die sie betreffen, zu beteiligen sind. 
 

 
 
Sachstandsbericht: 

Siehe Anlage 1 
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BESCHLUSS (A28) 

 
Betreff: Rechtspolitisches Papier 
 

Der Landesparteitag beschließt: 
 
Recht sichert Freiheit 
 

1. Zugang der Bürger zum Recht gewährleisten 
 
Das Grundgesetz (Art. 19 Abs. 4 GG) und die Sächsische Verfas-

sung (Art. 38 SächsVerf) garantieren dem Bürger den Zugang zur 
Justiz. Er hat einen Anspruch darauf, sich an die Gerichte wenden 
zu können und darüber hinaus effektiven Rechtschutz zu erhal-

ten. 
 
Dieser Anspruch ist nicht voraussetzungslos. So können dem 
Bürger die Kosten des Gerichtsverfahrens auferlegt werden, so-

fern diese nicht unzumutbar hoch werden. Dafür ist derzeit 
nichts ersichtlich. 
 

Der Rechtschutz muss effektiv sein. Daran kann man anhand der 
Verfahrenslaufzeiten zweifeln. Wenn gerichtliche Verfahren über 
ein Jahr dauern und selbst in Eilverfahren Monate in Anspruch 

nehmen, ist das wenig effektiv. Zudem werden viele Verfahren 
durch unstreitige Erledigungen beendet. Das wird in vielen Fällen 
eine gute Lösung darstellen, wenn die Parteien/Beteiligten sich 
gütlich einigen. Der Erledigungsdruck bei Gericht darf nicht dazu 

führen, dass die Rechtsanwälte ihrer Aufgabe als Organ der 
Rechtspflege nicht mehr nachkommen können und Vergleiche 
nur wegen der langen Wartezeiten erfolgen. 

 
Die Gründe für lange Verfahrenslaufzeiten sind vielfältig. Die 
Besetzung der Gerichte erfolgt im Wesentlichen aufgrund der 

Personalbedarfserhebung (Pebb§y). Grob gesagt wird damit aus-
gerechnet, wie viele Richter, Rechtspfleger und weiteres Perso-
nal notwendig ist, um die eingehenden Verfahren zu bewältigen. 
Bei der personellen Ausstattung der sächsischen Justiz wird indes 

hier nicht eine 100% Besetzung angestrebt, sondern Unterbeset-
zungen werden in Kauf genommen. Das führt nicht nur zu Defizi-
ten bei der Bearbeitung der eingehenden Verfahren, sondern 

auch zu einem Bestand an nicht erledigten Verfahren. Diese Ver-
fahren werden dann bei der Zuweisung von Personal nicht mehr 
berücksichtigt, weil nur der aktuelle Eingang einbezogen wird. 

Wenn also an einem Gericht viele Altverfahren anhängig sind, ist 
die nach Pebb§y vorgenommene Personalzuweisung nicht adä-
quat.  
Wir stehen weiter für die Justiz in der Fläche, damit der Bürger 

wohnortnah Zugang hat. 
 

 
 
Sachstandsbericht: 
Siehe Anlage 1 
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2. Arbeitsfähigkeit der sächsischen Justiz sichern 
 
Die Arbeitsfähigkeit der sächsischen Justiz wird zunächst gesi-
chert durch eine gute sachliche Ausstattung und Unterbringung. 

Hier sind keine grundsätzlichen Defizite erkennbar. 
 
Die Personalausstattung entspricht nicht immer den tatsächli-

chen Bedürfnissen (s. o. Ziff. 1). Der Verzicht darauf, an allen Ge-
richten und Staatsanwaltshaften eine 100% Besetzung (Pebb§y) 
anzustreben, kann dazu führen, dass personell unterbesetzte 

Einrichtungen Personal an andere Behörden abgeben sollen, nur 
weil diese noch schlechter ausgestattet sind. Das spricht für sich. 
 
Die Herausforderung der nächsten Jahre wird die heutige Alters-

struktur der Richterschaft sein. In fast allen Gerichtszweigen ist 
die Mehrheit der Richter über 50 Jahre alt. 
Das Gewinnen  von qualifiziertem Personal muss frühzeitig und 

vorausschauend begonnen werden. 
Ganz wesentlich für einen funktionierenden Rechtsstaat ist, dass 
die Bürgerinnen und Bürger auf die zügige Abwicklung von Ge-

richtsverfahren vertrauen können. Am Rechtsstaat darf aber 
nicht gespart werden.  
 

3. Strafverfolgung als Teil der Inneren Sicherheit gewährleis-

ten 
 
Polizei ist für jede und jeden wieder sichtbar Freund und Helfer. 

Innere Sicherheit ist auch ein Gefühl der Bevölkerung, obwohl 
die Polizeiliche Kriminalstatistik 
(http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-

verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138404/glossar?p=92) in Sachsen 
ein Sinken der Kriminalität ausweist, wird dies so nicht wahrge-
nommen. Dies Gefühl hängt stark mit Vertrauen in Staat und 
gesellschaftliche Einrichtungen zusammen. Es ist wichtig, Straf-

taten schnell zu verfolgen und Gerichte bald urteilen zu lassen. 
Insbesondere Jugendliche und junge Erwachsene dürfen nicht 
das Gefühl bekommen, die Tat sei sehr lange her, bevor das Ge-

richtsverfahren einsetzt. 
Nur ein starker Staat kann eine Ordnung, die Freiheit und per-
sönliche Sicherheit gibt, schützen und aufrechterhalten. Deshalb 

sind Freiheit des Bürgers und Autorität des Staates keine Ge-
gensätze, sie bedingen einander. Die Wahrung des inneren Frie-
dens ist kein Selbstzweck, sondern Grundlage menschlichen Zu-
sammenlebens in jeder Gemeinschaft und unabdingbare Voraus-

setzung für Freiheit und Entfaltung der Bürger. Nur der Staat, der 
sich gegen die Bedrohung des inneren Friedens entschlossen zur 
Wehr setzt und Gesetzesbrecher konsequent zur Verantwortung 

zieht, wird vom Vertrauen seiner Bürger getragen.  
Wir bekennen uns zum staatlichen Gewaltmonopol. Es gehört zu 
den Grundlagen eines demokratischen Rechtsstaates. Das Ge-

http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138404/glossar?p=92
http://www.bpb.de/politik/grundfragen/deutsche-verhaeltnisse-eine-sozialkunde/138404/glossar?p=92
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waltmonopol des Staates bedeutet nicht staatliche Allmacht, 
sondern schützt gerade die Schwächeren in der Gesellschaft und 
ist Voraussetzung für die Rechtssicherheit des Bürgers.  
 

Der Staat muss die geltenden Gesetze konsequent durchsetzen. 
Die demokratisch legitimierte und rechtlich verfasste Staatsge-
walt und die sie ausübenden staatliche Organe dürfen keine 

rechtsfreien Räume dulden. 
 
Organisierte Formen der Kriminalität müssen mit aller Konse-

quenz verfolgt werden. Geldwäsche, Wirtschaftskriminalität, 
neue Formen der Kriminalität im Internet müssen durch die Stär-
kung der Strafverfolgungsbehörden bekämpft werden. Dabei 
müssen wir uns zur Bekämpfung der Kriminalität im internationa-

len Finanzverkehr diesen neuen Herausforderungen stellen. Zur 
Bekämpfung von Schutzgelderpressung, Menschenhandel, 
Rauschgifthandel und illegalem Glückspiel bedarf es der weite-

ren Verbesserung der Strafverfolgung. 
 
Wir unterstützen Polizei und Justiz im Kampf gegen das Verbre-

chen nachhaltig. Sie müssen über die zur Bewältigung ihrer 
schwierigen Aufgaben notwendigen Rechtsgrundlagen sowie 
über eine angemessene, aufgabengerechte personelle und sach-
liche Ausstattung verfügen können. 

 
Wirksame Kriminalitätsbekämpfung gibt es nicht zum Nulltarif. 
Auch in Zeiten knapper finanzieller Ressourcen müssen die not-

wendigen Mittel für die Verbrechensbekämpfung bereitgestellt 
werden. Das muss Priorität haben. 
 

4. Recht sichert wirtschaftliche Entwicklung 
 
Der Rechtstaat bringt Rechtssicherheit. Die Verlässlichkeit der 
Einhaltung von Regeln ist eine Voraussetzung dafür, dass Indivi-

duen und Firmen planen und wirtschaften können. Der Verzicht 
auf Rechtssicherheit und Einschränkungen der Garantie, Recht-
schutz suchen zu können (s. o.), entwertet Planungsentscheidun-

gen oder macht sie gar unmöglich. Nicht umsonst ist Deutsch-
land ein wirtschaftlich herausragendes Land.  Der Rechtsstaat, 
also funktionierende Justiz und zuverlässige Verwaltung, garan-

tieren fairen Wettbewerb für Handwerk und mittelständische 
Unternehmen. 
 

5. Opferschutz verbessern 

 
Der Schutz und die Rechte des Opfers von Straftaten und Opfer-
angehörige müssen im Strafverfahren größeres Gewicht haben. 

Opfer dürfen mit den Folgen der Tat nicht allein gelassen wer-
den. Sie brauchen schnell und unbürokratisch Hilfe. Der straf-
rechtliche Deal und die Kronzeugenregelungen müssen die Aus-
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nahme bleiben. Polizei und Staatsanwaltschaft müssen so ausge-
stattet sein, dass eine effektive Strafverfolgung (auch im Sinne 
der Opfer) möglich ist. Menschen, die Opfer betreuen, begleiten 
oder unterstützen sowie Opferschutzvereinigungen müssen un-

terstützt und in ihren Ehrenämtern bestärkt werden. 
 

6. Europäische Rechtssetzung  nicht verkomplizieren 

 
Das Subsidiaritätsprinzip ist eine Grundlage der Europäischen 
Union. Daran muss sie sich messen lassen. Das europäische 

Recht nimmt immer mehr Einfluss auf unsere Rechtswirklichkeit. 
Das liegt nicht nur an den vielen Regelungen in klassischen Be-
reichen des Europarechts, sondern auch an einer Ausweitung auf 
Bereiche, in denen es noch vor wenigen Jahren undenkbar er-

schien, dass hier Europarecht gelten solle (etwa Beamtenrecht). 
Hinzu kommt die expansive Rechtsprechung des EuGH, der im 
Zweifel für die Anwendbarkeit von europäischen Regelungen 

entscheidet. 
 
Die europäischen Regelungen sind zum Teil äußerst komplex 

(Umweltrecht, Naturschutz). Das ist oft der Schwierigkeit der 
Materie geschuldet. Für die Rechtsanwender kommt hinzu, dass 
viele nationale Besonderheiten durch den Vereinheitlichungswil-
len der Institutionen der EU nach und nach fallen.  

 
Es darf nicht Ziel sein, nationale Besonderheiten in allen Berei-
chen zu nivellieren. Unterschiedliche Regelungen sind nicht per 

se ein Hindernis, sondern entsprechen oft den Bedürfnissen der 
Menschen und Regionen. 
 

BESCHLUSS (I1) 

 
Betreff: Ausbau des Religionsunterrichts im Freistaat Sachsen 
 

Der Landesparteitag beschließt: 
 
Mit der Wertevermittlung hat sich die Sächsische Union mehr-

fach beschäftigt. Bei der Vermittlung der unserer Gesellschaft 
zugrunde liegenden Werte leistet die Schule einen wichtigen 
Beitrag. Insofern bekräftigt die CDU Sachsen ihre bisherige Posi-

tion, dem Religionsunterricht eine hohe Bedeutung beizumessen.  
 
Die CDU-Landtagsfraktion wird gebeten, bei der Sächsischen 
Staatsregierung darauf hinzuwirken, dass der vorgeschriebene 

zweistündige Religionsunterricht in Sachsen so bald wie möglich 
flächendeckend unterrichtet wird.  
 

Bis zum Schuljahr 2016/2017 soll der zweistündige Unterricht in 
den Fächern Evangelische Religion und Katholische Religion wie 
folgt erreicht werden:  

 
 
Sachstandsbericht: 

Siehe Anlage 1 
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an mindestens 50 Prozent der Grundschulen,  
an mindestens 60 Prozent der Oberschulen und  
an mindestens 70 Prozent der Gymnasien.  

 
Um den Unterricht zweistündig anbieten zu können, wollen wir 
mehr in Sachsen ausgebildete Religionspädagogen einstellen.“ 
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ÜBERWEISUNGEN STELLUNGNAHMEN 
ÜBERWEISUNG (A4) 

 

Betreff: Plädoyer für eine grundsätzliche Überarbeitung der Schü-
lerbeförderung im Freistaat Sachsen 
 

Der Landesparteitag überweist folgenden Antrag an die CDU-
Fraktion des Sächsischen Landtages: 
 

Der Landesvorstand der CDU Sachsen wird aufgefordert, sich für 
eine grundlegende Überarbeitung der gesetzlichen Grundlagen 
für die Durchführung und Organisation der Schülerbeförderung 
sowie der Vereinheitlichung der Beförderungstarife insbesondere 

für Schülerinnen und Schüler in allen Verkehrsverbünden des 
Freistaates Sachsen einzusetzen. 
 

 

 
Stellungnahme: 
Siehe Anlage 1 

 

ÜBERWEISUNG (A5) 

 
Betreff: Erhalt von Regionalbahnstecken durch Weiterentwick-

lung der Verkehrsverbünde 
 
Der Landesparteitag überweist folgenden Antrag an die CDU-
Fraktion des Sächsischen Landtages: 

 
Der CDU-Landesverband wird aufgefordert, sich für die Verbesse-
rung und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur wie zum Beispiel 

für den Erhalt der Regionalbahnstrecke zwischen Meißen und 
Döbeln einzusetzen. 
Die fünf kommunalen Verkehrsverbünde sollen zu einer sächsi-

schen Gesamtlösung zusammengeführt werden.  
 
Bei den wirtschaftlichen Kriterien für die Unterhaltung und Be-
stellungen im Schienenpersonennahverkehr sind die Belange des 

ländlichen Raumes deutlich stärker zu berücksichtigen. 
 

 
 
Stellungnahme: 

Siehe Anlage 1 

 

ÜBERWEISUNG (A7) 

 
Betreff: Sicherung von Schulen im ländlichen Raum 
 
Der Landesparteitag überweist folgenden Antrag an die CDU-

Fraktion des Sächsischen Landtages: 
 
3. Die für den Erhalt der Schulstandorte im ländlichen Raum 

notwendigen Lehrerstellen werden mit dem Doppelhaushalt 
2015/16 geschaffen. 

 

 

 
Stellungnahme: 
Siehe Anlage 1 
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ÜBERWEISUNG (A8) 

 
Betreff: Für die Kleinsten in unserer Gesellschaft – Qualitätsvor-
sprung in der frühkindlichen Bildung sicherstellen 

 
Der Landesparteitag überweist folgenden Antrag an die CDU-
Fraktion des Sächsischen Landtages: 
 

Um die Qualität bei der Umsetzung der im Bildungsplan gesetz-
ten Zielen in den Kindertagesstätten auch zukünftig sicherzustel-
len, setzen wir uns für eine bessere Personalausstattung in den 

sächsischen Kindertagesstätten ein. 
 

 
 
Stellungnahme: 
Siehe Anlage 1 

 

ÜBERWEISUNG (A10) 

 
Betreff: Erhöhung der Kita-Landespauschale im Freistaat Sachsen 
 
Der Landesparteitag überweist folgenden Antrag an die CDU-

Fraktion des Sächsischen Landtages: 
 
Dass sich die CDU-Fraktion im Sächsischen Landtag für die Erhö-

hung der Landespauschale pro Kita-Platz einsetzt und eine ent-
sprechende Gesetzesinitiative gegenüber der Landesregierung 
initiiert. Die Kita-Landespauschale soll auf mindestens 2.100 Euro 

pro Kind und Jahr angehoben werden. 
 

 

 
Stellungnahme: 
Siehe Anlage 1 

 

ÜBERWEISUNG (A13) 

 

Betreff: „Privat vor Staat“ 
 
Der Landesparteitag überweist folgenden Antrag an die CDU-

Fraktion des Sächsischen Landtages: 
 
Privat vor Staat: Staatliche und kommunale Unternehmen treten 
grundsätzlich nicht in Konkurrenz zu mittelständischen Unter-

nehmen. 
 

 

 
Stellungnahme: 
Siehe Anlage 1 

 

ÜBERWEISUNG (A19) 

 
Betreff: Stadtumbau Ost 
 

Der Landesparteitag überweist folgenden Antrag an die Landes-
gruppe Sachsen der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag: 
 
Die Landesgruppe setzt sich dafür ein, die Regelungen zur Alt-

schuldenentlastung nach § 6a AHG über den Geltungszeitraum 
bis Ende 2013 zu verlängern. Dabei ist die Regelung den sich ver-
ändernden Gegebenheiten anzupassen. Alle Eigentümergruppen 

(auch Zwischenerwerber) sollen von einer Förderung profitieren. 
 

 
 
Stellungnahme: 
Siehe Anlage 2 
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ÜBERWEISUNG (A20) 

 
Betreff: Transparenz im Fördermittelbereich 
 

Der Landesparteitag überweist folgenden Antrag an die CDU-
Fraktion des Sächsischen Landtages: 
 
Die Landtagsfraktion setzt sich dafür ein, dass alle Vereine und 

Institutionen, die von der öffentlichen Hand finanzielle Unter-
stützung für freiwillige Leistungen erhalten, diese Zuwendungen 
jährlich offen legen. Die Offenlegung beinhaltet alle Zuwendun-

gen der öffentlichen Hand in zusammengefasster und übersichtli-
cher Form. 
 

 
 
Stellungnahme: 
Siehe Anlage 1 

 

ÜBERWEISUNG (A22) 

 
Betreff: Denkmalschutz 
 

Der Landesparteitag überweist folgenden Antrag an die Landes-
gruppe Sachsen der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag: 
 

Die Landesgruppe setzt sich dafür ein, an denkmalgeschützten 
Gebäuden nur noch Energiesparsysteme zuzulassen, die den 
Denkmalcharakter des Gebäudes nicht beeinträchtigen. 

 

 
 
Stellungnahme: 

Siehe Anlage 2 

 

ÜBERWEISUNG (A23) 

 
Betreff: Energiesparlampen 

 
Der Landesparteitag überweist folgenden Antrag an die Landes-
gruppe Sachsen der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag: 

 
Die Landesgruppe setzt sich dafür ein, dass ab dem 01.01.2014 
alle Lampen mit Quecksilberanteil aus dem Handel genommen 
werden. 

 

 
 

Stellungnahme: 
Siehe Anlage 2 

 

ÜBERWEISUNG (A24) 

 

Betreff: Kreislaufwirtschaftsgesetz 
 
Der Landesparteitag überweist folgenden Antrag an die Landes-

gruppe Sachsen der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag 
und die CDU-Fraktion des Sächsischen Landtages: 
 
Die Landesgruppe setzt sich dafür ein, dass das Kreislaufwirt-

schaftsgesetz den veränderten Bedingungen angepasst wird. Zu-
künftig soll es nur noch eine Trennung zwischen Feucht- und Tro-
ckenmüll geben. Der Feuchtmüll wird für die Biogaserzeugung 

genutzt. Der Trockenmüll soll automatisch sortiert, recycelt und 
so dem Wertstoffkreislauf wieder zugeführt werden. 

 

 
Stellungnahme: 
Siehe Anlage 1 

Siehe Anlage 2 
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Außerdem setzen wir uns für eine Reform des Mehrwegbegriffs in 
der Getränkewirtschaft ein, um das ökologisch sinnvolle Mehr-
wegsystem zu stützen und die Zunahme von Individualleergut 

vieler Brauereien zurückzudrängen. 
 

ÜBERWEISUNG (A26) 

 
Betreff: Wärmeverbundsysteme (Vollwärmeschutz) 
 

Der Landesparteitag überweist folgenden Antrag an die Landes-
gruppe Sachsen der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag: 
 
Die Landesgruppe setzt sich dafür ein, ab dem 01.01.2015 für den 

Neubau und die energetische Sanierung nur noch Wärmever-
bundsysteme (Vollwärmeschutz) zuzulassen, die ohne zusätzliche 
technische Lösungen einen Feuchtigkeitsaustausch der Gebäude-

hülle mit dem Außenbereich garantieren. Für den Planungsbe-
reich gilt dieser Grundsatz schon ab dem 01.01.2014. 
 

 
 
Stellungnahme: 
Siehe Anlage 2 

 

ÜBERWEISUNG (A27) 

 
Betreff: Qualifizierung Arbeitssuchender 
 

Der Landesparteitag überweist folgenden Antrag an die Landes-
gruppe Sachsen der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag: 
 

Die Landesgruppe setzt sich dafür ein, die Förderrichtlinien der 
Agentur für Arbeit in Bezug auf eine Förderung von Kleingruppen 
anzupassen. Es soll erreicht werden, dass Bildungseinrichtung in 

Zusammenarbeit mit Unternehmen und der Agentur für Arbeit 
bzw. den Jobcentern vor allem Arbeitsuchende aus dem Rechts-
kreis SGB II individuell auf freie sozialversicherungspflichtige Ar-
beitsplätze qualifizieren können. Die kalkulatorischen Bemes-

sungsgrößen sollen auf drei bis fünf Personen ausgerichtet sein. 
Im Rahmen der Qualifizierung erfolgt die Vermittlung von Kom-
petenzen, die direkt auf den zur Verfügung stehenden Arbeitplatz 

ausgerichtet sind. Der Qualifizierungszeitraum kann sich je nach 
Umfang der Ausbildungsinhalte von drei Monaten auf neun Mo-
nate erstrecken und beinhaltet ein bzw. zwei Praktikumszeiträu-
me von jeweils vier Wochen. Die Praktika sollen dazu dienen, 

noch vorhandene Qualifizierungslücken zu definieren und in die 
Maßnahmen zu implementieren. Ziel der Qualifizierung ist die 
Integration in ein unbefristetes versicherungspflichtiges Arbeits-

rechtsverhältnis. Die Qualifizierung darf nur von zertifizierten 
Bildungsträgern umgesetzt werden. 
 

 
 
Stellungnahme: 

Siehe Anlage 2 
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CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag • Platz der Republik 1 • 11011 Berlin 

An den Landesvorsitzenden 

der Sächsischen Union 

Herrn Ministerpräsidenten Stanislaw Tillich MdL 

 

- per Email -  

 

Berlin, den 5. Juni 2014 

 

 

Beschlussfassung 28. Landesparteitag 

 Hier: Antragserledigungsbericht, Anträge A2, A12, A14, A19,  

 A22, A23, A24, A26, A27 

 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender,   

 

nachfolgende Beschlüsse des 27. Landesparteitages der Sächsischen Union 

sind an die Landesgruppe Sachen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur 

weiteren Befassung überwiesen worden. Hierzu nimmt die Landesgruppe wie 

folgt Stellung. 

 

Beschluss (A2)  

Betreff: Grenzkriminalität wirksam bekämpfen – 10 Punkte für ein 

sicheres Sachsen  

 

Sachstandsbericht: 

(BE: Günter Baumann)  

  

Die Rahmenbedingungen für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger 

haben sich in den letzten Jahren durch zunehmende terroristische Bedrohung, 

durch den Anstieg organisierter Kriminalität, durch die Zunahme von Rechts- 

und Linksextremismus verändert. Auch der Wegfall von Grenzkontrollen zu 

Tschechien und Polen schafft ein neues Lagebild. Der Schutz vor Kriminalität, 

die Verhinderung von Straftaten und ihre Aufklärung, die Ahndung von 

Verbrechen sowie der Schutz vor den Gefahren für die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung sind unabdingbare Voraussetzungen für die Lebensqualität der 

Menschen und ihr gedeihliches Zusammenleben. 

Landesgruppe 

Sachsen 

Michael Kretschmer MdB 

Vorsitzender 

 

Referent 

Kai Mindel 

Platz der Republik 1 

11011 Berlin 

T 030. 227-71819  

F 030. 227-56305  

kai.mindel@cducsu.de 

www.cducsu.de 
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Nach erfolgtem Schengenbeitritt Polens, Tschechiens zum 21. Dezember 2007 

und der Schweiz zum 12. Dezember 2008 wurde eine Reform der 

Bundespolizei unerlässlich. Diese letzte Neuorganisation startete im März 

2008. Die Ergebnisse der Evaluierung dieser Neuorganisation werden 

nunmehr in einer Konsolidierungsphase umgesetzt. Der Bund will die 

Bundespolizei als kompetente und effektive Strafverfolgungsbehörde stärken, 

gut qualifizierte und ausgestattete Bereitschaftspolizeien vorhalten und die 

Einsatzmittel der Bundespolizei modernisieren.  

 

Immer wieder sind Mitglieder der Landesgruppe vor Ort unterwegs, um sich 

über die Arbeit aber auch über die Sorgen und Nöte der Bundespolizei zu 

informieren. Wichtig bei der Umsetzung der Bundespolizeireform in Sachsen 

ist nach Ansicht der Landesgruppe, dass die Anzahl der diensthabenden 

Beamten der Bundespolizei vor Ort in den Grenzregionen nicht reduziert wird. 

Dieses Ziel wurde erreicht. Darüber hinaus konnte auch mit der Reform ein 

höherer Personalschlüssel für die ostdeutschen Länder im Vergleich zu den 

Altbundesländern durchgesetzt werden. 

 

Hinsichtlich der Grenzsicherheit muss die Zusammenarbeit von Landes- und 

Bundespolizei sowie die Zusammenarbeit mit den tschechischen und 

polnischen Kollegen weiter ausgebaut und verbessert werden. Eine 

Veränderung der Aufgabenzuteilung zwischen Bundes- und Landespolizei ist 

nach Auffassung der Landesgruppe für eine effektive 

Kriminalitätsbekämpfung im Grenzbereich nicht zielführend. Die eingeleitete 

Polizeireform in Sachsen muss sich an der aktuellen Sicherheitslage 

orientieren.  

 

Beschluss (A12) 

Betreff: Sächsische Wirtschaftspolitik ist Mittelstandpolitik 

 

Sachstandsbericht: 

 

1. Innovation (BE: Michael Kretschmer) 

Wir haben eine staatlich finanzierte Grundlagenforschung, die sich am 

internationalen Niveau orientiert und die technologische Weiterentwicklung 

Sachsens und Deutschlands sichert. Wir setzen auf den wissenschaftlich 

denkenden Unternehmer und den unternehmerisch denkenden 

Wissenschaftler. Dazu sind eine noch gezieltere Förderung von Forschung 

und Entwicklung und die konsequente Ausrichtung auf eine Erhöhung der 

Innovationskultur notwendig.  
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Sachsen ist eine der innovativsten Regionen in Europa. Aber der Mittelstand 

weist noch Potentiale auf, die es zu heben gilt. Das lässt sich statistisch 

belegen. Im sächsischen Verarbeitenden Gewerbe betreiben 11% der kleinen 

und mittleren Unternehmen Forschung und Entwicklung. Ihr Anteil am 

Gesamtumsatz der Industrie ist allerdings mehr als doppelt so hoch, er liegt 

bei 23%. Es ließen sich Umsatz und Beschäftigung in der sächsischen Industrie 

deutlich steigern, wenn der Anteil forschender Unternehmen weiter erhöht 

werden könnte. Deshalb müssen wir den forschenden Mittelstand weiter mit 

Beratung, Beihilfen, Wissenstransfer, Netzwerkinitiativen und einer 

exzellenten Wissenschafts- und Forschungslandschaft unterstützen. 

Wichtiger als finanzielle Unterstützung allein ist dabei die unbürokratische 

Vernetzung unseres Mittelstands und unserer Forschungslandschaft durch 

eine unternehmerisch agierende Innovationsagentur. 

  

Die Wettbewerbsfähigkeit und Entwicklungschancen des 

Innovationsstandortes Sachsen hängen maßgeblich von der Fähigkeit ab, 

Innovationen hervorzubringen und sie wirtschaftlich zu verwerten. Dabei 

kommen Hochschulen und Forschungseinrichtungen als Stätten der Lehre, 

der Forschung und der Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses eine 

besondere Bedeutung zu. Eine wesentliche Kernaufgabe unserer 

innovationsgeleiteten Politik in Sachsen in den Jahren wird es deshalb sein, 

eine wirtschaftspolitische Strategie für den Zeitraum 2014 - 2020 zu 

entwickeln die das Ziel verfolgt, den Transfer von Forschungsergebnissen in 

die Wirtschaft und damit die Gründung junger und innovativer 

Technologieunternehmen in Sachsen zu befördern. Deshalb werden wir 

Existenzgründungen fördern: Wir wollen eine zielgerichtete Förderung des 

bewährten Gründercoachings, insbesondere für Gründungen aus 

Arbeitslosigkeit. Wir wollen die Attraktivität von Beteiligungsinvestitionen 

insbesondere bei neu gegründeten Unternehmen steigern.  

 

Dazu werden wir entsprechend der vorhandenen Mittel die 

Rahmenbedingungen für Investoren verbessern, die mit ihrem Geld junge, 

wachstumsstarke Unternehmen vor allem im High-Tech-Bereich 

unterstützen. Mit dem High-Tech Gründerfonds steht ein gutes Instrument 

für die Frühphasenfinanzierung zur Verfügung, das auskömmlich fortgesetzt 

werden soll.   
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2. Internationalisierung (BE: Andreas Lämmel) 

Die sächsische Landesgruppe der CDU/CSU-Bundestagsfraktion schließt sich 

der Intention des Antrages an. Die Stärkung des Wirtschaftsstandortes 

Sachsen hat bei unserer Arbeit im Deutschen Bundestag weiterhin hohe 

Priorität. Die Landesgruppe Sachsen setzt sich in den 

Haushaltsverhandlungen dafür ein, dass wichtige Förderprogramme für den 

Mittelstand gesichert werden. Insbesondere bei Investitionen und der 

Finanzierung von Forschung und Entwicklung ist der sächsische Mittelstand 

auf Unterstützung angewiesen. Weiterhin ist eine leistungsfähige 

Infrastruktur eine der Hauptvoraussetzungen für wirtschaftliche Entwicklung. 

Dafür werden wir uns in Berlin auch weiterhin einsetzen.   

 

3. Vernetzung (BE: Michael Kretschmer) 

Vernetzung ist der Schlüssel zu Wachstum und Innovation. Sachsen hat 

tragende Netzwerke aufgebaut. Wir streben die verlässliche Förderung von 

Unternehmens- und Forschungsnetzwerken an. Diese helfen die 

Kleinteiligkeit unserer Wirtschaft zu überwinden. Sie stärken den Mittelstand 

gegenüber internationalen Konkurrenten. Für die Unterstützung der 

Vernetzung von Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen 

benötigen für eine klare und nachvollziehbare Netzwerkstrategie mit klaren 

Konditionen. Ziel ist es, dass diese branchenspezifischen Netzwerke durch 

unsere finanzielle und ideelle Anschubförderung so dynamisch wachsen, dass 

sie sich selbst finanzieren können.  

  

Die Förderprogramme von Bund und EU haben in kurzer Zeit den Aufbau einer 

modernen und hoch leistungsfähigen Infrastruktur aus Hochschulen und 

außeruniversitären Forschungseinrichtungen im Freistaat Sachsen 

ermöglicht. Und mit der Zwanzig20-Fördermaßnahme entwickeln wir unsere 

bisherigen Aktivtäten konsequent weiter. Wir wollen die Leistungsfähigkeit 

und die Leistungsprofile von Kompetenzstandorten, 

Forschungseinrichtungen und Unternehmen in neuen strategischen 

Partnerschaften miteinander verbinden. Und das soll schon in frühen Phasen 

der Technologie- und Marktentwicklung passieren. Um die Kooperation von 

Wissenschaft und Wirtschaft noch stärker als bislang zu fördern, werden wir 

neue Formen der Zusammenarbeit entwickeln. 

   

 

 

 

 

 



 

 Seite 5 von 11 

4. Fachkräftebedarf sichern (BE: Michael Kretschmer) 

Wir wollen alles dafür tun, damit der Fachkräftebedarf gedeckt werden kann. 

Wir wollen dafür sorgen, dass jeder Jugendliche, der unsere Schulen verlässt, 

auch ausbildungsreif ist. Unser Ziel ist es, die Potentiale Älterer zu erschließen 

und den Jugendlichen eine Chance zu geben, die als Schulabbrecher bisher auf 

dem Arbeitsmarkt keine Chance hatten. Zugleich wollen wir durch eine 

gelebte Willkommenskultur in unseren Unternehmen deren Fähigkeit zur 

Internationalisierung stärken.  

  

Unsere arbeitsmarktpolitischen Anstrengungen sind verstärkt auf junge 

Menschen ausgerichtet, die wir so früh wie möglich auf einen erfolgreichen 

Einstieg in das Berufsleben vorbereiten wollen.   

 

Wir werden die nachhaltige Integration von Migrantinnen und Migranten in 

den Arbeitsmarkt fördern. Instrumente hierfür sind eine verstärkte 

Bildungsbeteiligung, Netzwerke, Programme zur Integration und 

Nachqualifizierung, eine bessere Anerkennung von Bildungsabschlüssen 

sowie eine fachgerechte Beratung. Um Beschäftigungsfähigkeit zu erhalten, 

wollen wir das Prinzip des lebenslangen Lernens stärken und die 

Weiterbildungsbeteiligung Älterer steigern. Ein weiterer wichtiger Beitrag zur 

Fachkräftesicherung ist die Qualität der MINT-Bildung an den sächsischen 

Schulen. Die MINT-Bildung werden wir auch weiterhin stärken, damit 

Innovationsfähigkeit fördern und dem Fachkräftemangel im MINT-Bereich 

früh entgegenwirken.  

  

5. Steuerliche Forschungsförderung (BE: Michael Kretschmer)  

Die Sächsische Union unterstützt die Einführung der steuerlichen 

Forschungsförderung in Deutschland. Bei der Ausgestaltung setzen wir uns 

für eine Lösung ein, die den Unterschieden zwischen den alten und neuen 

Bundesländern gerecht wird. Differenzierte Fördersätze sind dazu notwendig. 

Unsere Forderung nach einer bundesweiten Einführung einer steuerlichen 

FuE-Förderung, die den besonderen Anforderungen in den neuen Ländern 

angemessen Rechnung trägt, konnten wir in den Koalitionsverhandlungen 

mit der SPD im Bund leider nicht durchsetzen. Jedoch haben wir uns darauf 

verständigt, die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen für 

Wagniskapital international wettbewerbsfähig zu gestalten und Deutschland 

als Fondsstandort attraktiv zu machen. Wir werden die Gründung von 

Genossenschaften wie andere Existenzgründungen fördern. Dazu werden wir 

geeignete Förderinstrumente entwickeln und bestehende anpassen. Wir 

werden Genossenschaften die Möglichkeit der Finanzierung von Investitionen 

durch Mitgliederdarlehen wieder eröffnen.  
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Diese Maßnahmen werden das Innovationsklima und damit die 

Rahmenbedingungen für Existenzgründungen in Sachen weiter verbessern. 

Denn: Die Existenzgründer von heute sind der Mittelstand von morgen. 

 

Beschluss (A14) 

Betreff: Vorfälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge 

 

Sachstandsbericht  

(BE: Michael Kretschmer)  

  

Die Landesgruppe nimmt die Kritik aus der Unternehmerschaft wegen der 

bürokratischen und finanziellen Mehrbelastung durch die Vorfälligkeit der 

Sozialversicherungsbeiträge sehr ernst und hat Verständnis für das Anliegen.  

 

Jedoch sieht die CDU/CSU-Bundestagsfraktion aktuell keine Änderung bei der 

Fälligkeit der Sozialversicherungsbeiträge vor. Die Lohnzusatzkosten wurden 

von fast 42 Prozent in 2005 auf unter 40 Prozent gesenkt. Dies fördert die 

Beschäftigung. Wir haben zudem die Regelungen gerade für Unternehmen mit 

stark schwankender Belegschaft 2006 bürokratisch entschärft. Eine Rückkehr 

zum alten Zustand würde den Sozialversicherungen rund 20 Mrd. Euro 

Liquidität entziehen und zudem die Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge 

vom Tag der Lohnzahlung in der Regel zeitlich wieder stärker entfernen.   

 

Wir werden das Thema innerhalb unserer Fraktion und im Bundestag aktiv 

weiter verfolgen.  

 

Überweisung (A19)  

Betreff: Stadtumbau Ost  

 

Stellungnahme:  

(BE: Yvonne Magwas)  

 

Die Landesgruppe Sachsen versteht das Anliegen. Die Mehrheit der Fraktion 

steht dem Antrag jedoch ablehnend gegenüber. Die erhöhten Mittel aus dem 

Stadtumbauprogramm Ost werden u.a. für Investitionszuschüsse für 

Aufwertungsmaßnahmen eingesetzt. Damit ist ein wirtschaftlicher Ausgleich 

gewährleistet.  
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Überweisung (A22)   

Betreff: Denkmalschutz  

 

Stellungnahme: 

(BE: Michael Kretschmer)  

 

Denkmale, Altbauten, historische Stadtzentren und Quartiere von baulichem 

und kulturellem Rang geben einer Stadt einen einzigartigen Charakter und 

ermöglichen ein attraktives Lebensumfeld. Die Landesgruppe wie auch die 

gesamte CDU/CSU-Bundestagsfraktion sieht sich in der Verantwortung, dieses 

Umfeld zu erhalten.   

 

Damit einher geht die Aufgabe und baukulturelle Verpflichtung, die o.g. 

Belange in Einklang mit den Erfordernissen unserer aktuellen 

energiepolitischen Ziele zu bringen. Gemeinsam haben wir uns im 

Energiekonzept der Bundesregierung das ehrgeizige Ziel vorgenommen, 

Klimaschutz und Energieeinsparung sinnvoll miteinander zu verbinden und 

weiter voranzubringen.   

 

Das größte Potenzial für die Energieeinsparung liegt im Gebäudebestand. 

Durch fachgerechtes Sanieren und moderne Gebäudetechnik können bis zu 80 

Prozent des Energiebedarfs eingespart werden. Um diese ehrgeizigen Ziele zu 

erreichen, muss die Sanierungsquote des Altbaubestandes deutlich erhöht 

werden. Dies kann und darf gerade bei denkmalgeschützten Gebäuden 

natürlich nur durch eine behutsame und sinnvolle Abstimmung der 

jeweiligen Maßnahmen geschehen. Die Gebäudesubstanz und das äußere 

Erscheinungsbild von Denkmälern und sonstiger baukulturell wertvoller 

Altbauten müssen gewahrt bleiben. Dies muss bei der Zulassung von 

Energiesparsystemen hinreichend Beachtung finden.   

  

Die CDU geführte Bundesregierung unterstützt seit dem 1. April 2012 verstärkt 

Maßnahmen, die es Eigentümern von Kulturdenkmalen sowie Gebäuden mit 

besonders erhaltenswerter Bausubstanz erleichtern, KfW-Fördermittel für ihr 

Sanierungsvorhaben in Anspruch zu nehmen. Abweichend von den üblichen 

Förderbedingungen wird beim hierfür zur Verfügung gestellten 

Förderinstrument „Effizienzhaus Denkmal“ die Qualität der baulichen Hülle 

von Baudenkmalen nicht mit einem Anforderungswert an den mittleren 

Wärmedurchgang belegt.  
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Um den Zielsetzungen des Programms gerecht zu werden und energieeffizient 

im Denkmal zu sanieren, ist im Rahmen der Planung durch einen 

Energieberater für Baudenkmale zu prüfen, welche energetischen 

Sanierungsmaßnahmen sinnvoll und mit der Wahrung des 

Erscheinungsbildes von Baudenkmalen vereinbar sind. Dieses Vorgehen 

ermöglicht eine Einzelfallbetrachtung, bei der die spezifischen Zeugniswerte 

von Baudenkmalen über die bisherige Bewertung nach technischen und 

bauphysikalischen Kriterien hinaus berücksichtigt werden. Bei der Sanierung 

zum KfW-Effizienzhaus Denkmal sind ausschließlich die in der Expertenliste 

für die Bundesprogramme unter www.energie-effizienz-experten.de 

geführten "Energieberater für Baudenkmale" als Sachverständige zugelassen. 

Damit werden eine fachkundige Beratung im Vorfeld und eine dem 

Baudenkmal gerecht werdende sorgsame Sanierung sichergestellt.  

 

Wir begrüßen vor diesem Hintergrund auch die von der sächsischen 

Staatsregierung herausgegebene Handlungsanleitung „Energetische Sanierung 

von Baudenkmalen“, die hierfür wertvolle Hinweise und praxisrelevante 

Vorgaben für die energetische Sanierung von Baudenkmalen gibt. Der 

Leitfaden zeigt Wege auf, wie Denkmal- und Umweltschutz verbunden 

werden können, und bietet ausgewogene Lösungen, die aus unserer Sicht 

wirtschaftlich, kulturhistorisch und energiepolitisch überzeugen.  

 

Überweisung (A23) 

Betreff: Kreislaufwirtschaftsgesetz  

 

Stellungnahme : 

(BE: Maria Michalk)  

 

Die Landesgruppe tritt grundsätzlich für eine Minimierung der Nutzung von 

Quecksilber in Alltagsprodukten ein. Quecksilber birgt als hochtoxische 

Substanz hohe Risiken für die menschliche Gesundheit. Aus diesem Grund 

sollten die Hersteller von Energiesparlampen generell auf die Nutzung von 

Quecksilber verzichten. Darüber hinaus muss die Rücknahmequote für alte 

Energiesparlampen durch einen verbraucherfreundlichen Ausbau des 

Sammelstellennetzes und geeignete Verbraucherinformationen weiter 

verbessert werden. Auch wenn der Gebrauch der Energiesparlampen 

gesundheitlich unbedenklich ist, bleibt das Risiko der Freisetzung von 

Quecksilber durch Bruch oder falsche Entsorgung über den Hausmüll weiter 

bestehen. Das Anliegen des Antrags ist demnach folgerichtig. Ein 

Handelsverbot müsste auf EU-Ebene für den gemeinsamen Binnenmarkt 

beschlossen werden.  
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Überweisung (A24)  

Betreff: Kreislaufwirtschaftsgesetz  

 

Stellungnahme: 

(BE: Yvonne Magwas)  

 

Eine Novelle des Kreislaufwirtschaftgesetzes ist derzeit nicht vorgesehen. 

Es wurde gerade novelliert. Vorgesehen ist die Erarbeitung eines 

Wertstoffgesetzes, mit dem eine Wertstofftonne eingeführt werden soll. Mit 

der Einführung der Wertstofftonne soll den Bürgerinnen und Bürgern ein 

System der haushaltsnahen Wertstofferfassung mit bundesweit einheitlichem 

Zuweisungskatalog angeboten werden. Maßstab für diesen Zuweisungskatalog 

ist die Möglichkeit zur ökologisch und ökonomisch sinnvollen Sortierung und 

Verwertung der erfassten Wertstoffe in den zur Verfügung stehenden Anlagen. 

Einzubeziehen sind Leichtverpackungen aus Kunstoffen und Metallen sowie 

sonstige Haushaltsabfälle, die überwiegend aus Kunststoffen und Metallen 

bestehen. Nicht geeignet für die Erfassung in der einheitlichen 

Wertstofftonne sind hingegen Holz, Textilien, Gummi, Batterien und 

Elektrogeräte. Für Verpackungen aus Papier/Pappe/Karton und graphisches 

Altpapier sowie für Behälterglas bleibt es bei den bekannten Erfassungswegen 

wie Papiertonne oder Depotcontainer.  

Auch für Elektrogeräte und Batterien werden die bestehenden 

Rücknahmestrukturen beibehalten. Ergänzend prüft die Bundesregierung für 

Elektro-Kleingeräte erweiterte Rückgabemöglichkeiten im Handel sowie die 

Bereitstellung geeigneter haushaltsnaher Strukturen für die Monoerfassung. 

 

Eine Trennung in Feucht- und Trockenabfälle scheint angesichts dieser - 

gerade auch von den Unionsumweltministern verfolgten - Entwicklung der 

Wertstofftonne, nicht sinnvoll. Zudem müssen bei jeder Neuregelung laut 

Koalitionsvertrag die Produzenten- (Produkt-)verantwortung und hohe 

Recyclingquoten gesichert werden. Auch dies scheint bei der Vorgeschlagen 

Lösung eher fraglich. 

 

Einweg-Getränkeverpackungen verursachen in der Regel höhere 

Umweltbelastungen als Mehrweg-Getränkeverpackungen. Auf Einweg-

Getränkeverpackungen von Bier, Mineralwasser, Erfrischungsgetränke und 

alkoholhaltige Mischgetränke wird daher grundsätzlich ein Pfand von 25 Cent 

erhoben. Damit sollen Mehrweg-Getränkeverpackungen im 

Massengetränkebereich gestützt werden.  
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Aus Gründen der Verhältnismäßigkeit von ökonomischem Aufwand und 

ökologischem Nutzen sind folgende Getränke von der Einweg-Pfandpflicht 

ausgenommen: Milch, Wein, Spirituosen, Frucht- und Gemüsesäfte. Auf 

bestimmte ökologisch vorteilhafte Einweg-Getränkeverpackungen, wie zum 

Beispiel Getränke-Kartonverpackungen oder Schlauchbeutel, wird kein Pfand 

erhoben.  

 

Richtig ist der Ansatz, die Einweg- und Mehrwegregelungen ständig auf ihren 

ökologischen Nutzen zu überprüfen sowie die Erfüllung vorgegebener 

Mehrwegquoten zu kontrollieren.  

 

Angesichts der Rückläufigkeit der Mehrwegquoten in bestimmten Bereichen, 

hatte das Bundesumweltministerium eine Studie zu den Ursachen in Auftrag 

gegeben. Ergebnis der Studie war, dass Defizite insbesondere bei der 

Verbraucherinformation gesehen wurden. Mit der 

Getränkeverpackungshinweisverordnung ist deshalb vorgesehen, 

Verbraucherinnen und Verbraucher besser in die Lage versetzen, sich bewusst 

für eine Getränkeverpackung zu entscheiden, die ihren ökologischen 

Ansprüchen genügt. Die neue Regelung verbessert die Transparenz beim Kauf 

von Getränken. Sie dient der Förderung ökologisch vorteilhafter 

Mehrwegverpackungen. Erfasst werden Einwegverpackungen, die der 

Pfandpflicht unterliegen, sowie freiwillig mit einem Pfand versehene 

Mehrwegflaschen, welche dieselben Getränkearten beinhalten wie die 

pfandpflichtigen Einwegverpackungen.  

Die Hinweise mit den Schriftzeichen „EINWEG“ und „MEHRWEG“ müssen in 

unmittelbarer Nähe zu den Produkten angebracht werden und sie müssen 

deutlich sicht- und lesbar sein. Die Verordnung ist vom Bundestag 

verabschiedet worden und wurde dann leider vom Bundesrat aufgehalten. Ein 

Zeitplan für die weitere Behandlung liegt nicht vor. 

 

Überweisung (A26) 

Betreff: Wärmeverbundsysteme (Vollwärmeschutz) 

 

Stellungnahme: 

(BE: Yvonne Magwas)  

 

Die Mehrheit der Fraktion steht dem Antrag ablehnend gegenüber. Wir wollen 

Technologieoffenheit bei der Entwicklung der Energieeffizienz. 
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Überweisung (A27)  

Betreff: Qualifizierung Arbeitssuchender  

 

Stellungnahme : 

(BE: Maria Michalk)  

 

Der Antrag ist erledigt, weil dem Grundanliegen bereits Rechnung getragen 

wird. 

 

Mit den umfangreichen Eingliederungsinstrumenten des SGB II bestehen gute 

Instrumente, um auch Langzeitarbeitslose mit umfangreichen 

Vermittlungshemmnissen in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Im SGB 

II sind zudem im § 16f Freiräume geschaffen worden, durch die 

Arbeitsagenturen vor Ort sehr flexibel auf die jeweilige Lage am Arbeitsmarkt 

reagieren können. Dazu können auch Gruppen- und Einzelförderung genutzt 

werden. Zu beachten ist aber auch immer die Wirtschaftlichkeit bei 

individueller Förderung, wenn bei zu kurz laufenden Maßnahmen nicht der 

gewünschte Integrationserfolg eintritt. Die sächsischen Abgeordneten setzen 

sich weiterhin dafür ein, modifizierte Förderverfahren nach den 

Gegebenheiten vor Ort durch die Agenturen für Arbeit zu nutzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

  


